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VII

Es bräuchte wohl eine Superheldin oder einen Superhelden, um die 17 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) noch wie geplant bis 
2030 zu erreichen. Die Halbzeitbilanz vom Juni 2023 fällt ernüchternd 
aus. Bei allen „Sustainable Development Goals“ (SDG) ist das Tempo 
zu langsam, so der Statusbericht der UN. Bei rund einem Drittel gab es 
im Vergleich zum Startjahr 2015 keinen Fortschritt oder sogar Rück-
schritte.

Die Europäische Union scheint die nötigen Superheldinnen und -hel-
den nun per Gesetz und Haftungsdrohung erschaffen zu wollen. Mit der 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD oder CS3D) 
will sie Topmanager und Aufsichtsräte verpflichten, bei all ihren Ent-
scheidungen Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. Nach Auf-
fassung von Experten für Gesellschaftsrecht wird der Dreiklang ESG – 
Environmental, Social und Governance (Umwelt, Soziales, Unter-
nehmensführung) – damit auf eine Stufe gestellt mit der bislang zentralen 
Managerpflicht, die Rentabilität und den Fortbestand des Betriebs zu si-
chern. Der Kieler Jura-Professor Timo Fest bezeichnet den Vorstoß der 
EU als „etwas wahrlich Revolutionäres“ (Fest, 2023, S. 715).

In ihrem Wortlaut verlangen die Richtlinien-Entwürfe in Artikel 25, 
dass „die Mitglieder der Unternehmensleitung […] bei Ausübung ihrer 
Pflicht, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln, die kurz-, 
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mittel- und langfristigen Folgen ihrer Entscheidungen für Nachhaltig-
keitsaspekte berücksichtigen, gegebenenfalls auch die Folgen für 
Menschenrechte, Klimawandel und Umwelt“. Wie die Vorschrift in na-
tionales Recht umzusetzen ist und was sie für die Praxis bedeutet, dazu 
gehen die Meinungen und Prognosen auseinander (Balke, 2023, 
S. 740 ff.).

Gewiss ist aber, dass sich mit dem Handeln und der Haftung auch die 
Kommunikation von Entscheidungsträgern verändern wird, und zwar 
sowohl die Kommunikation des Unternehmens als juristische Person (In-
stitution) als auch die Kommunikation der natürlichen Personen. Nach-
haltigkeit wird – noch mehr als bisher – ein dominierender Bestandteil 
der Profile und des Marktwerts von Institution und Person.

Der Trend zur „Indienstnahme des Gesellschaftsrechts für politische 
Zwecke“ steuert damit auf einen vorläufigen Höhepunkt zu. Ein Ende 
der Entwicklung ist nicht in Sicht. Experten erwarten, dass die EU die 
Unternehmen eher noch stärker in Anspruch nehmen wird. Die Union 
ist zu weit von ihren Klimazielen und anderen SDG-Vorgaben entfernt, 
um sie einhalten zu können. Die Gewichte zwischen ESG und wirtschaft-
lich-finanziellem Erfolg werden sich weiter verschieben. Manager und 
Unternehmenskontrolleure werden ihr Reden und Handeln immer wie-
der neu gewichten und austarieren müssen.

Dieses Buch beschreibt, wie Unternehmen ab dem Jahr 2024 über ihre 
Leistungen und Ziele im Bereich ESG berichten müssen und welche Fol-
gen das für die weitere Unternehmenskommunikation hat. Wir wün-
schen Ihnen, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, viel Erfolg bei der 
Transformation Ihres Unternehmens.

Ihre
Butzbach, Deutschland Michael Neumann
Hamburg, Deutschland Jörg Forthmann
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1
ESG-Kommunikation und 

Geschäftsmodell

Seit dem Geschäftsjahr 2018 sind die rund 550 größten kapitalmarkt-
orientierten Unternehmen in Deutschland verpflichtet, eine sogenannte 
„nichtfinanzielle Erklärung“ zu ESG in ihrem Jahresabschluss zu ver-
öffentlichen. Rechtsgrundlage ist die Non-Financial Reporting Directive 
der EU aus dem Jahr 2014 (NFRD, 2014/95/EU). Die Umsetzung in 
deutsches Recht befindet sich im Handelsgesetzbuch. Unter anderem ist 
nach § 289c Abs. 1 HGB „das Geschäftsmodell der Kapitalgesellschaft 
[im Lagebericht] kurz zu beschreiben“.1

Diese Aufgabe erfüllten die verpflichteten Unternehmen bislang in 
recht unterschiedlicher Art und Qualität. Laut einer Studie hatten Be-
richte nach § 289c HGB im Durchschnitt einen Umfang von fast 60 Sei-
ten. Die kürzeste Darstellung beschränkte sich auf drei Seiten, die längste 
maß 254 (vgl. von der Heide et al., 2023).

These

Kommunikatoren müssen bildhafte Narrative dazu entwickeln, wie sich das 
Geschäftsmodell mit ESG vereinbaren lässt. Dabei sollten sie mit Kapital-
marktkommunikation, Rechnungs- und Personalwesen zusammenarbeiten.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-44204-0_1&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-658-44204-0_1#DOI
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Mit Beginn des Geschäftsjahrs 2024 werden die Anforderungen deut-
lich höhergeschraubt und gleichzeitig vereinheitlicht. Die „Corporate So-
cial Responsibility“-Richtlinie der EU (CSRD2) erweitert den Kreis der 
verpflichteten Unternehmen und verlangt detaillierte Erklärungen zur 
Vereinbarkeit des Geschäftsmodells mit ESG-Standards. Die noch als 
Verneinung formulierte „nichtfinanzielle Erklärung“ der NFRD heißt 
künftig positiv formuliert „Nachhaltigkeitsbericht“ („sustainability re-
porting“3). Experten sprechen von einer neuen „Zeitrechnung der Unter-
nehmensberichterstattung“ (Lanfermann & Baumüller, 2022; von der 
Heide et al., 2023).

Von der Reform erfasst sind alle großen Unternehmen, egal ob kapital-
marktorientiert oder nicht, außerdem kleine und mittlere kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen (KMU) sowie kleine, nicht komplexe Kredit-
institute und firmeneigene Versicherungsunternehmen. „Groß“ ist ein 
Unternehmen, wenn es zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt: (1) 
Bilanzsumme > 20  Mio.  €, (2) Umsatzerlöse > 40  Mio.  €, (3) Zahl der 
Mitarbeiter > 250.4 Befreit sind nur Kleinstunternehmen, die mindestens 
zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen: (1) Bilanzsumme ≤ 350.000 €, 
(2) Nettoumsatzerlöse ≤ 700.000  €, Zahl der Beschäftigten im Durch-
schnitt des Geschäftsjahrs ≤ 10 (Balke, 2023).

Praktisch betroffen sind künftig:

• rund 15.000 Unternehmen in Deutschland und
• 49.000 bis 50.000  in der EU (Lanfermann & Baumüller, 

2022, S. 2754).

Die Firmen müssen laut Art. 19a Ziff. 2 (a) Bilanz-RL in der Neufassung 
durch die CSRD (i. d. F. CSRD) in ihrem Jahresabschluss eine kurze Be-
schreibung („brief description“) liefern

[…] of the undertaking’s business model and strategy, including:

(i)   the resilience of the undertaking’s business model and strategy to risks 
related to sustainability matters (= ESG, Anm. d. Verf.5);

(ii) the opportunities for the undertaking related to sustainability matters;

 M. Neumann und J. Forthmann
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(iii)  the plans of the undertaking, including implementing actions and re-
lated financial and investment plans, to ensure that its business model 
and strategy are compatible with the transition to a sustainable eco-
nomy and with the limiting of global warming to 1.5 °C in line with 
the Paris Agreement and the objective of achieving climate neutrality 
by 2050 as established in Regulation (EU) 2021/1119 (European 
Climate Law), and where relevant, the exposure of the undertaking to 
coal, oil and gas-related activities;

(iv)  how the undertaking’s business model and strategy take account of 
the interests of the undertaking’s stakeholders and of the impacts of 
the undertaking on sustainability matters;

(v)   how the undertaking’s strategy has been implemented with regard to 
sustainability matters; […].

Diese Aufgabe sollten Experten aus allgemeiner Kommunikation (PR), 
Kapitalmarkt-kommunikation (IR) und Rechnungswesen mit vereinten 
Kräften angehen, um die Überzeugungskraft, die Reichweite und die 
Krisenfestigkeit des Narrativs zu stärken. Der Aufwand wird sich aus-
zahlen. Die ESG-Konformität des Geschäftsmodells ist ein bedeutender 
Faktor bei der Bewertung des Unternehmens (KPMG, 2022, S. 6 ff.).

Überdies sollte das Geschäftsmodell durch das Geschäftsjahr hindurch 
mit fortlaufender IR/PR aktuell und relevant gehalten werden. Bis zum 
Jahresabschluss kann zu viel Zeit vergehen, um alle Früchte von ESG- 
Fortschritten zu ernten. Die Dynamik des Themas verträgt sich nicht gut 
mit Stillstand und Abwarten, auch nicht, wenn es um Fundamente eines 
Unternehmens geht wie das Geschäftsmodell.

Adressaten der Nachhaltigkeitserklärung sind zwar wie bisher in erster 
Linie Investoren (Shareholder). Die Erklärung muss jedoch ausdrücklich 
die Auswirkungen des Geschäfts auf alle Bezugsgruppen (Anspruchs- 
oder Interessengruppen, „stakeholder“) beschreiben.6 Wirtschaftsmedien, 
Umwelt- und Verbraucherschützer und andere „watchdogs“ sowie akti-
vistische Investoren (Illert & Schneider, 2022, S. 33 ff.) werden die Dar-
stellungen sezieren und auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen. In Pu-
blikationen und Gerichtsprozessen werden sich die Kontroversen und 
Konflikte weiter zuspitzen (Ruttloff et al., 2023, S. 1155).

1 ESG-Kommunikation und Geschäftsmodell 


